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lm Rausch der Freiheit: Die ersten Wochen des DMA
Prof. Dr. Rupprecht Podszun

Aufsätze

373 Ein Mediengesetz für die Europäische Union
RAin Dr. Theresa Ehlen und RAin Katharina-Sophia Rieger

Die EU bekommt ein neues Mediengesetz, den European Media Freedom Act, zu Deutsch das Europäische Medienfreiheitsge-
setz (,,EMFA"). ln einer so noch nie dagewesenen Weise betritt die EU erstmals weitläufig das eigentlich nationalstaatlich gepräg-
te Terrain Medien. Dies geht mit zahlreichen neuartigen Verpflichtungen für Medienakteure einher, welche die Praxis künftig
beschäftigen werden.

379 Der Digital Services Act bekommt Zähne: Das neue Digitale-Dienste-Gesetz
RA Dr. Torsten Kraul, LL.M. (London)

Mit etwas Verspätung ist das deutsche Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) zur Durchführung des europäischen Digital Services Acts
(DSA) nicht parallel zu dessen allgemeinem Geltungsbeginn am 17.2.2024, sondern erst am 13.5.2024 in Kraft getreten. Der
Beitrag soll die neuen Strukturen zur Durchführung des DSA einschließlich des Rahmens der behördlichen und privaten Durch-
setzung praxisbezogen vorstellen.

387 Der Widerrufsbutton - offene Umsetzungsfragen und praktische Probleme

, RA Dr. Tom Billing und RA Dr. Sven Vetter

Spätestens ab dem 19 . 6.2026 müssen sämtliche Unternehmen im digitalen B2C-Geschäft einen ,,Widerrufsbutton" zur Verfü-
gung stellen. Die europäischen Vorgaben offenbaren zahlreiche Probleme und Unstimmigkeiten, die auch das nationale Umset-
zungsgesetz nicht mehr beheben können wird. Für Unternehmen bringen die neuen Regelungen erheblichen Zusatzaufwand, für
.Verbraucher jedoch kaum einen Mehrwert. lm Ergebnis bleibt daher die Frage, ob bzw. für wen sich der Widerrufsbutton über-
haupt lohnt.

393 Aktuelle Rechtsentwicklungen bei Suchmaschinen im Jahre 2023
RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M. und RA Dr. Christoph Rempe

Der Bericht gibt einen Überblick über die rechtlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit Suchmaschinen. Berücksichtigt sind
gerichtliche Entscheidungen, wissenschaftliche Aufsätze und sonstige Veröffentlichungen aus dem letzten Jahr. Der Bericht
knÜpft damit an die bisherigen jährlichen Berichte an, vor allem an den Überblick des Vorjahres (K&R 2023,240).

400 Haftung von Unternehmen wegen Datenschutzverletzungen
RAin Dr. Lea Stegemann und RA Steffen Sundermann

Datenschutzvorfälle in Unternehmen sind häufig auf durch Mitarbeitende begangene Fehler zurückzuführen. Stellt ein Fehler
einen Datenschutzverstoß dar, können betroffene Personen unter den Voraussetzungen des Art.82 Abs. 1 DSGVO Schadener-
satz von den verantwortlichen Unternehmen fordern. Der EuGH hatte nun zu entscheiden, ob sich Unternehmen erfolgreich
damit verteidigen können, dass einzelne Mitarbeitende den Anweisungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten zuwider-
gehandelt haben.
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Eine zentrale Baustelle des Data Act, der in wesentlichen Teilen ab 12,g.2025gitt, und damit auch bei der unternehmensinternen Vorbereitung auf

dessen Vorgaben ist der Geheimnisschutz, auf den sich im Anwendungsbereich nur gut vorbereitete Unternehmen berufen werden können. SteF

len die Datenzugangsverpftichtungen und -ansprüche unter dem Data Act eine Gefahr für Geschäftsgeheimnisse oder stelten Geschäftsgeheim-

nisse ein Hindernis 1ür diesen Datenzugang dar? Der Beitrag gibt einen Überblick und entwickelt einen Ansatz dafür, wie dieses zentrales Dilem-
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Helmut Redeker - Bereitstellung von Daten an Behörden nach dem Data Act

Kapitel V des Data Act enthält Regelungen dazu, (i) wann, (ij) wie und (iii) in welchem Umfang Verwaltungsbehörden von privalen Doteninhabern,

in erster Linie natürlich von Unternehmen, verlangen können, die bei ihnen vorhandenen Daten der jeweiligen Behörde zur Verfügung zu stellen.

Der Beitrag steltt diese verwaltungsrechttichen Art, 14-22DalaAct vor und konzentriert sich auf die Konstetlation, dass eine deutsche Behörde die

Datenbereitstellung von einem deutschen Dateninhaberuerlangt. ..
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Angesichts der Unstimmigkeiten in den zahlreichen Lösungsvorschlägen für eine Zurechnung künsttich-intetligent generierter Erklärungen in der

Privatrechtswissenschaft durch digitale Akldnlen untersucht der Beitrag die damit verbundenen rechtstheoretischen lmplikationen und Fotgen der

Rechtssubjektivität. Dabei wird zunächst eine tragfähige Definition von Teitrechtslähigkeit entwickelt und herausgearbeitet, warum dieselür digita-
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Keine unionskonforme Auslegung bei Sachverhalten, die sich nach lnkrafttreten aber vor Rblauf der
Umsetzungsfrist der Restrukturierungsrichtlinie ereignet haben C-6a7n2 (Julieta Rogelio vs. Agencia
Estatal de la Admininstration Tributaria) (S. 1 104)
EuGH, Urt. v. 1 1 .4.2024 - C-687 /22

Unternehmenskauf; Haftung für von Gesellschafter an Zielgesellschaft geleistete (Sanierungs-)Einlage
wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen; Erstreckung auf Vertreter wegen besonderer
wirtschaftlicher Eigeninteressen (S. 1 1 10)
OLG München, (End-)Urt. v. 24.1.2024 - 7 U 3096/22

Zulässigkeit der Beschwerde gegen den Bestätigungsbeschluss des Restrukturierungsgerichts (S. 1 1 15)
LG Nürnberg, Beschl. v. 17.7.2023 - 4T 3814/23

Vorsteuerberichtigung nach 5 17 des Umsatzsteuergesetzes (USIG) im Dreipersonenverhältnis als
Masseverbindlichkeit gemäß I 55 der tnsolvenzordnung (tnsO) (5. 1122)
BFH, Urt. v.24.8.2023 -V R29/21

Festsetzung vom lnsolvenzverwalter fehlerhaft berechneter Sozialversicherungsbeiträge (S. 1 128)
LSG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 13.9.2023 - L3 BA51/21
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Prof. Dr. Dirk A. Verse, M.Jur. (0xford) - Wertverwässerungsschutz bei Sachkapitalerhöhungen nach dem Zukunftsfinanzierungsgesetz

Durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist der Verwässerungsschutz der Altaktionäre bei ordentlichen Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsaus-
schluss völlig neu gefasst worden (S 255 Abs. 2, Abs.4-7, SS 255a, 255b Aktc n,F.). Am Beispiel der Sachkapitaterhöhung stellt der Beitrag die
neue Regetung vor und diskutiert erste Anwendungsfragen. 297

RA Dr. Thomas Heidel - Anmerkungen zum Eigentumsschutz der AG und ihrer Aktionäre nach den SS 255-255b AktG

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz bricht beim Rechtsschutz gegen wertverwässernde Kapitaterhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss mit etab-
lieren Traditionen. Statt Anfechtbarkeit des HV-Beschtusses gibt es nun einen Barausgleichsanspruch der Altaktionäre. Der Beitrag setzt sich mit
den Anderungen im Hinblick auf den Eigentumsschutz kritisch auseinander. Bei fünf zentralen Themen zeigt er, wie das neue Recht anzuwenden
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(BGH, Urt. u.8.2.2024 - lX ZR 194/22 tLs.l)
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THEMA - ARBEITSRECHT
Bettina Sabara: Freistellung bzw Arbeitszeitreduktion zur Betreuung von Angehörigen - eine Übersicht (Teil 1)

Muss ein Arbeitnehmer einem (kranken oder pftegebedürftigen oder aus sonstigen Gründen betreuungsbedürftigen)
Angehörigen beistehen, und kann er aus diesem Grund eine Zeit [ang seiner Arbeit nicht mehr nachgehen oder muss
zumindest seine Arbeitszeit reduzieren, stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten er arbeitsrechtlich gesehen hat, ohne
sich Urlaub nehmen zu müssen oder im Fall einer [ängeren Betreuung gar sein Arbeitsverhältnis beenden zu müssen. Je
nach dem gewählten bzw im konkreten Fa[[ passenden Mode[[ besteht Rechtsanspruch oder nicht, auch bieten die diversen
Modelle einen zum Teil schwächer oder stärker ausgeprägten Kündigungsschutz und wirken sich auch unterschiedlich auf
arbeitsrechtliche Ansprüche aus. lm ersten TeiI dieses zweiteiligen Beitrages berichtet Mag, Bettino Sabarq über die tetzten
gesetzlichen Anderungen, die die einzelnen Modelle betreffen, sowie die wichtigsten Eckpunkte der einzelnen Modette.
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Wirtschaftsrecht
DieWoche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Auslegung Art. 3 Abs. 1 Buchst. cZitf.iRl2014l65/EU (hier:

Übermittlung von Aufträgen zur Ausführung an Wertpapierfirmen)
(16.s.2024 - C-69s/22)

BGH: Luftfahrzeugkennzeichen (1 6.5.2024 - I ZR 45 /23)
BGH: lnflationsausgleichprämie als Arbeitseinkommen pfändbar

(2s.4.2024 - lX zB s s / 23)

OLG Nürnberg: Wegfall des Sicherungszwecks einer zurVollstrek-

kungsabwehr erbrachten Prozessbürgschaft (5.3.2024 - 3 U764/23)

OLG Düsseldorf: Ausgestaltung des Kündigungsbuttons
(23.s.2024 - r-20 UKr 3/23)

Gesetzgebung
ER: Endgültige Billigung der CSDDD

BMJ: Einführung der elektronischen Präsenzbeurkundung

BT/Ausschuss Recht: Modernisierung der Juitiz im Fokus der

Sachverständigen

Aufsätze

Dr. Sandra Link, LL.M. (Columbia), RAin, und

Daniel von Brevern, LL.M. (Michigan), RA

Die EU-Drittstaatensubventionsverordnung und
M&A-Transaktionen mit chinesischer Beteiligung

Die 2023 in Kraft getretene Drittstaatensubventionsverordnung

soll der Europäischen Kommission ein lnstrument an die Hand ge-

ben, mit dem Wettbewerbsverzerrungen durch drittstaatliche Sub-

ventionen verhindert werden können. Die Verordnung zielt primär

darauf ab, den europäischen Markt vor subventionierten Wettbe-

werbern 7u schützen. Es ist kaum übenaschend, dass die ersten

Prüfverfahren chinesische Unternehmen und vermeintlich von Chi-

na gewährte Subventionen betreffen. Bei M&A-Transaktionen mit

Bezug zu China und/oder chinesischen Unternehmen dürfte daher

neben der Fusions- und lnvestitionskontrolle zukünftig insbeson-

dere auch die Drittstaatensubventionsverordnung im Fokus ste-

hen. Der Beitrag behandelt die sich bei Transaktionen unter Beteili-

gung chinesischer lnvestoren in der Praxis stellenden Fragen.

Philippe Heinzke, LL.M., RA

Data Act: Neue Regeln für Cloud-Service-Provider

Die 
"Verordnung 

über harmonisierte Vorschriften füreinen fairen Da-

tenzugang und eine faire Datennutzung" (Data Act) ist am 11 '1 .2024

in Kraft getreten. Nach einer Übergangsfrist von 20 Monaten wird

die Verordnung ab dem 12.9.2025 unionsweit anwendbar sein. Der

Data Act schafft nicht nur ein neues Zugangsregime für Daten und

ein eigenständiges Datenvertragsrecht, sondern enthält zugleich

auch neue Regelungen für Cloud-Service-Provider (CSP oder Anbie-

ter). Dieser Beitrag stellt die neuen Anforderungen für CSP vor.

Entscheidungen

BGH: Wertfestsetzung für anwaltliche Tätigkeit
(2822024 - lX zB 60/21)

BGH: Nahestehende Personen bei juristischer Person oder rechts-

fähiger Personengesellschaft als Schuldner
(22.2.2024 -IXZR 106/21- dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, RA/FASIR/FAHaGesR/FAlnssanR/StB)

Neuerscheinung Buch
Roderich C. Thümmel

Persönliche Haftung von Managern und Aufsichtsräten

6. Auflage 2024 | Betriebs-Berater Schrlftenreihe Wirtschaftsrecht I

470 Seiten I Softcover le 129,-

ISBN: 978-3-8005-1890-6 | lnfos unter: https://shop.ruw.de/

Steuerrecht
DieWoche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Anforderung zusätzlicher lnformationen durch den Mit-
gliedstaat der Erstattung - innerhalb eineq Monats vorzulegende

lnformationen - Nichtberücksichtigung von lnformationen, die

erstmals im Einspruchsverfahren vorgelegt wurden - Effektivitäts-

grundsatz (Ungarisches Vorabentscheidungsersuchen)
(16.s.2024 -C-746/22)
FG Hamburg: Keine Abzugsfähigkeit von Kosten eines (Regel-)ln-

solvenzverfahrens als Werbungskosten zu Einkünften aus privaten

Veräußerungsgeschäften oder zu Einkünften aus Vermietung und

Verpachtung - keine außergewöhnliche Belastung i. S' d. S 33

Abs. 1 ESIG (19.1 0.2023 - 1 K97 /22)

Verwaltung
HMdl: Erhöhung der Wasserverbrauchsteuer der 5tadt Wiesbaden

wurde aufgehoben

Sonstiges
öBMF: Neues Betrugsbekämpfungsgesetz in Begutachtung - BMF

stärkt fairen Wettbewerb und kämpft gegen Scheinunternehmen

Aufsätze

Dipl.-Kffr. Anja Hesse, StBin

Steuerliche Behandlung von Kosten im Zusammen-
hang mit dem Erwerb und der Veräußerung von
nachgelagerten Gesellschaften

Die steuerliche Handhabung von Kosten, die bei der Übernahme

oder Veräußerung von Tochtergesellschaften anfallen, ist ein kom-

plexes und wichtiges Thema für Muttergesellschaften in Konzern-

strukturen. Wie werden diese Kosten steuerlich bewertet? Sind die

Ausgaben sofort abzugsfähig oder als Anschaffungsnebenkosten

oder Veräußerungskosten zu betrachten? Der Artikel bietet eine de-

taillierte Analyse der steuerlichen lmplikationen und liefert praxis-

nahe Beispiele, um Licht in diese komplexe Thematik zu bringen.

Moritz Zieglmeier, M.Sc., 5tB

Feststellungsveriährun g bei Verlustfeststellun gs-

bescheiden

Die Coronakrise, der Ukraine-Krieg, steigende lnflation sowie höhe-

re Zinsen haben viele Unternehmen in die roten Zahlen getrieben.

Die infolge dieses schwierigen konjunkturellen Umfelds entstande-

nen Verluste haben nicht nur negative Auswirkungen auf die wirt-
schaftliche Lage, sondern begründen auch steuerliche Konsequen-

zen. Dies zum Anlass nehmend stellt der Beitrag die Problematik

der Feststellungsverjährung bei Verlustfeststellungsbescheiden -
auch im Hinblick auf die jüngst ergangene Rechtsprechung - dar.

Entscheidungen

BFH: Zur Besteuerung international tätiger Freiberufler-Personen-

gesellschaften nach dem DBA-USA 1989/2008
(s.12.2023 - lR 42/20)

BFH: Veräußerungsgewinn nach 5 17 ESIG bei teilentgeltlicher

Übertragung eines GmbH-Anteils
(1 2.1 2.2023 - lX R't 5 /231

Neuerscheinung Buch
Deu bert/Lewe/Buchholz

Beteiligungsbewertung im handelsrechtlichen Jahresabschluss

Abbildung in der Handels- uns Steuerbilanz
'1. Auflage 2024 I Betriebs-Berater Schriftenreihe

Wirtschaftsrecht | 253 Seiten I Softcover | € 89,-

ISBN: 978-3-8005.-1 822-71 lnfos unter: https://shop.ruw'de/
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IFRS-Stift ung/GRl: Vertiefung der Zusammenarbeit

IASB: Ergänzung der IFRS-Taxonomie 2024

Rat der Europäischen Union: Zustimmung zur CSDDD

DIHK/DRSC: Gemeinsame Field-Test-Ergebnisse zum Entwurf des

VSME ESRS

DRSC: Stellungnahme zu den Entwürfen der EFRAG zum VSME und

LSME

DRSC: ESRS-l55B-lnteroperabilität - Vorstellung des Leitfadens

durch EFRAG und ISSB

DRSC: Bericht über die 2T.Sitzung des FA Finanzberichterstattung

am 11.4.2024

BT: Kleine Anfrage zur Bürokratieentlastung bei Bilanzierungs-

pflichten

Wirtschaftsprüfung
IDW:Antwortzu den Konsultationen der EFRAG zu den ESRSfürKMU

IDW: Podcast zur Anhebung der HGB-Schwellenwerte

Betriebswirtschaft
KPMG: Schäden für deutsche Unternehmen durch Cyber-Angriffe
nehmen zu

Aufsatz

Prof. Dr. Jannis Bischof, Yuhan [iu, M.Sc., und

Thomas Simon, M.Sc.

Anwendung der ESRS durch deutsche Unternehmen -
Umsetzungsstand und Herausforderungen

Die EinführunE der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Direc-

tive - CSRD) birgt Herausforderungen und Chancen, indem sie

schrittweise sowohl den Kreis an berichtspflichtigen Unternehmen

als auch den Umfang der zu berichtenden nicht-finanziellen lnfor-
mationen erheblich ausweitet. Der Beitrag zeigt den Umsetzungs-

stand der Richtlinie anhand von repräsentativen Umfragedaten

des German Business Panel (GBP) bei Unternehmen in Deutschland

auf. Einen besonderen Schwerpunkt der Untersuchung bilden die

neu eingeführten europäischen Standards zur Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung (European Sustainability Reporting Standards -
ESRS), insbesondere die Unterschiede in der Bedeutung ihrer ver-

schiedenen Themenstandards. Dabei gibt der Beitrag Aufschluss

über die Kosten der Einführung, aber auch den möglichen Nutzen,

den Unternehmen mit der neuen Richtlinie verbinden, und zeigt,

warum manche Unternehmen freiwillig Maßnahmen zur Nachhal-

tigkeitsberichterstattung ergreifen.

Entscheidungen

BGH: Aus den Börsenkursen kann der ,,wahre" Wert der Gesell-

schaft abgeleitet werden
(31.1.2024 -ll ZB 5/22- dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Volker H. Peemöller)

OLG Karlsruhe: Barabfindung beim verschmelzungsrechtlichen
Squeeze-Out - zur Bestimmung des Börsenwerts als Untergrenze
(16.4.2024 - 12W 27 /23 - dazu BB-Kommentar von

Björn Handke, RA)

BFH: Gewinnerzielungsabsicht bei Einbringung eines land- und

forstwirtschaftlichen Einzelunternehmens in eine Personengesell-

schaft
(13.12.2023 -VlR3/22- dazu BB-Kommentar von

Stephan Abele, RA/5IB)

BAG: N

Ablehnungsgesuch nach der rteils

(2s.4.2024 - B AZN 833/23)

BAG: Prozesskostenhilfe - Beiordnung eines Rechtsanwalts -
notwendige Vertretungsbereitschaft (18.4.2024 - 4 AZB 22/23)

BAG: Kontrollpflichten eines Rechtsanwalts bei Fristsachen -
Sorgfaltspflicht - Anderung der Rechtsprechung?

(23.s.2024 - 6 AZR 15si23 (A)

LAG Düsseldod: Gesamtversorgung - Nettolohnobergrenze -
Kirchensteuer (13.3.2024 - "12 Sa 7 38/23)

Aufsatz

Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Löwisch, RA

Lieferkettensorgfaltspf lichtengesetz: Neue Wege zur
Verfolgung tariflich begründeter Rechte?

Das am 1.1.2023 in Kraft getretene Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz (LkSG) zählt zu den mit seiner Hilfe zu schützenden Men-

schenrechten das Recht auf Kollektiwerhandlungen. Dieses Recht

garantiert nicht nur die Möglichkeit, Verhandlungen zu führen,

sondern auch die Anerkennung und Realisierung der in den Ver-

handlungen erzielten Ergebnisse. Das wirft die Frage auf, ob die in

den Verhandlungen begründeten Rechte nunmehr auch auf den

im LkSG vorgezeichneten Wegen (unternehmerische Sorgfalts-

pflichten, Abhilfemaßnahmen, Beschwerdeverfahren, behördliche

Maßnahmen, Verwaltungsvollstreckung, Ahndung als Ordnungs-

widrigkeit, Ausschluss von Vergabeverfahren) verfolgt werden kön-

nen. Auch die Compliance nach dem Corporate Governance Kodex

ist in Betracht zu ziehen.

Die Erste Seite
Jörn Manhart, RA

Rentenanpassung und lnflation:
Zeit zu handeln!

lmpressumA/orschau

Entscheidungen

BAG:Schadensersatz-NichtbeschäftigungalsEishockeyspieler "1337

(29.2.2024 - 8 AZR 359/22 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

BAG: Kostenfestsetzung - Rechtsanwaltskosten - Rechtsmissbrauch 1343
(1 8.42024 - 4 AZB 24 /23)

,,Payment After Work" - die RdZ-Gesprächsreihe:

Haftung von Zahlungsdienstleistern für
Fraud-Kontrollen - insbesondere unter
Berücksichtigung der PSR

1321 Die Woche im

Entscheidungen

1323

1328

1329

1 330
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Kostenlose Teilnahme für Abonnenten der RdZ

- auch mit Probe-Abonnement! -

20.Juni 2024 | 1S.00 - 19.00 Uhr

Webinar

www.ruw.de/payment-aft er-work
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